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Bezeichnung 

 
Magdeburger Standard der Barrierefreiheit liegt dem Stadtrat immer noch nicht vor 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Der Oberbürgermeister 31.01.2017 

 
Zu der in der Sitzung des Stadtrates am 08.12.2016 gestellten Fragen nimmt die Verwaltung 
wie folgt Stellung. 
 
 
1. Welche Gründe rechtfertigen zum Ende des Jahres 2016, dass der Magdeburger 

Standard dem Stadtrat bisher nicht vorgelegt wurde?  
 
Der Magdeburger Standard soll als Planungshandbuch die planerische Grundlage zur 
allumfassenden kompakten Darstellung aller Einzeldetails von Barrierefreiheit im ÖSPV in der 
Landeshauptstadt Magdeburg bilden.  
 
Die planerische und insbesondere die grafische Fertigstellung des Grundlagenwerkes haben 
ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit erfordert. Darüber hinaus hat die Grundlagenermittlung 
für die Annahmen zu den finanziellen Auswirkungen und insbesondere zur baulichen 
Umsetzung zu einer Verzögerung in der avisierten Zeitschiene geführt.  
 
 
2. Was kann zum derzeitigen Stand der Erarbeitung mitgeteilt werden?  
3. Mit welchen weiteren zeitlichen Verzögerungen rechnen Sie? 
 
Die Abstimmungen zum Magdeburger Standard der Barrierefreiheit im ÖSPV – Magdeburger 
Standard sind abgeschlossen.  
 
 
4. Wann wird die Drucksache dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt und welche 

Vorkehrungen haben Sie dafür getroffen, dass die Fertigstellung des 
Planungshandbuches nicht erneut an der fehlenden finanziellen Untersetzung scheitert?  

 
Die Drucksache befindet sich nun im Abstimmungsprozess innerhalb der Stadtverwaltung und 
soll dem Stadtrat im I. Quartal 2017 vorgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 
Dr. Scheidemann 
Beigeordneter für Stadtentwicklung, 
Bau und Verkehr 
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